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Zweierlei Appenzellerland -
Zum 400. Jahrestag der Landteilung

V<V5fa-

Peter Witschi

Am 8. September 1997 jährt sich
der 400. Jahrestag der
Landteilung.

An jenem Tage besiegelten die
Vertreter der sechs eidgenössischen

Vermittlerstände den

sogenannten Landteilungsbrief.
Seither bilden Appenzell
Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden

im Rahmen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
souveräne Staatswesen.

Glaubensspaltung
als Grundvoraussetzung

Die in Zürich durch Ulrich
Zwingli eingeführte protestantische

Lehre und nachfolgend
durch den St.Galler Bürgermeister

Joachim von Watt (Vadian)
in der Ostschweiz propagierte
Reformation fand ab 1523 auch
im Appenzellerland Eingang.
Die in den Kirchgemeinden Teufen,

Hundwil, Urnäsch, Trogen
wirkenden Geistlichen verhalfen
den neuen Ideen in den der Stadt
St.Gallen benachbarten Rhoden
zum Durchbruch; als letzte aus-
serrhodische Gemeinde nahm
Herisau 1529 den neuen Glauben

an.
Doch in der grossen Kirchhöre

Appenzell konnte sich der
Katholizismus behaupten. 1525
beschloss die Appenzeller
Landsgemeinde, jede Gemeinde habe
durch Mehrheitsbeschluss zu be-
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Zwei Rathäuser; links: Das nach dem Dorfbrand von 1560 am alten Standort
neuerrichtete Rathaus in Appenzell; rechts: Ansicht des 1598 im Ausserrhoder

Hauptort Trogen erbauten Rathauses.

stimmen, welcherlei Gottesdienst

man künftig in der Kirche
halten wolle. Dabei solle indessen

niemand zu einer bestimmten

Konfession gezwungen werden.

Im Sinne der Glaubensfreiheit

wurde den Angehörigen der

jeweiligen Minderheit erlaubt,
Predigt oder Messe in der
Nachbargemeinde zu besuchen.

In der Zeit der Gegenreformation

geriet der auf dem Kirch-
höre-Prinzip beruhende
Religionsfriede ins Wanken. Die
Probleme begannen 1584 mit der

Einführung des Gregorianischen
Kalenders und verschärften sich,

als im selben Jahr mit Anton Low
einer der angesehensten
reformierten Männer im Flecken
Appenzell hingerichtet wurde.
Grossen Aufruhr bewirkte die

Berufung der Kapuziner nach

Appenzell (1586) und der Bau
des Kapuzinerklosters. Neue
Unruhe erweckte die Einladung
zum Anschluss an das Bündnis
der Katholischen Orte mit
Mailand-Spanien und der Beschluss

zur Ausweisung der Protestanten
aus dem Hauptort (1588). So

wurden die beiden Glaubensparteien

immer klarer in zwei Lager
geteilt. Die Alt- und Neugläubi-
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gen im Appenzellerland, welche
einst «selbständig und allein die
Glaubensfrage zu lösen
versucht» hatten, waren nunmehr
auf eidgenössische Vermittlung
angewiesen.1 Ende April 1588

kam durch Beizug auswärtiger
Schiedsrichter ein alsbald von
der Landsgemeinde gutgeheisse-
ner Vergleich zustande. Doch
damit war keine dauerhafte Lösung
gefunden.

Der Weg zur Landteilung

Das letzte Jahrzehnt des 16.
Jahrhunderts stand aussenpolitisch
ganz im Zeichen der spanischen
Bündnisfrage. Während die
Repräsentanten der Kirchhöre
Appenzell mit Unterstützung der

katholischen Orte auf jede denkbare

Weise den Beitritt des Landes

erreichen wollten, leisteten
die führenden Köpfe der äussern
Rhoden unter Beihilfe der
evangelischen Orte hartnäckigen
Widerstand. Die Zeittafel rapportiert

im Telegrammstil die letzten

Etappen der Auseinandersetzung.

24. August 1596:

Die Kirchhöre von Appenzell
beschliesst den Beitritt zum
Militärbündnis der Katholischen
Orte mit Spanien-Mailand.
5. September 1596:

Die ausserrhodischen Kirchhören

lehnen ein Zusammengehen

mit Spanien-Mailand ab

und fordern die innern Rhoden
auf, entweder das Bündnis auf-

zukünden oder diese Angelegenheit

vor eine Gesamtlandsgemeinde

zu bringen.
November 1596:

Innerrhodische Politiker
erwägen erstmals eine Teilung
«umb besserer Einigkeit willen».
Rechtfertigung der innerrhodi-
schen Haltung zuhanden der
Katholischen Orte.
Dezember 1596:

Gerüchte über einen bevorstehenden

Überfall durch die
äussern Rhoden bewegen die
Gemüter in Appenzell; umgekehrt

wird in den äussern Rhoden

gemunkelt über die
Stationierung einer grossen Zahl von
spanischen Söldnern im
Hauptort als Vorbereitung für
einen Angriff.
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April 1597:
Anlässlich der Landsgemeinde

führt das zahlenmässige
Übergewicht der ausserrhodischen
Teilnehmer zur Absetzung aller
katholischen Landesbeamten
und durchwegs zur Wahl von
reformierten Regierungsleuten.
11. Mai 1597:

Die eidgenössische Tagsatzung

als zuständige Schiedsin-
stanz entscheidet: Entweder wird
ein letzter Vorschlag zur
gütlichen Einigung akzeptiert, oder
die strittigen Parteien sollen das

Land teilen.
2.115. Juni 1597:

Sowohl die Ausserrhoder
Landsgemeinde als auch die
Kirchhöre Appenzell sprechen
sich für die Landteilung aus.

29. funi 1597:

Anlässlich der Tagsatzung
wählen die Abgesandten der
äussern und innern Rhoden je drei
eidgenössische Schiedsorte zur
Vornahme der Teilung.
Anfang September 1597:

Die eidgenössischen Schiedsrichter

führen in Appenzell
Verhandlungen mit den Streitparteien

und arbeiten den Teilungsvertrag

aus.

Erst erstaunlich spät kam die
Idee der Landteilung ins Spiel.
Die ersten sich dahingehend
äussernden Archivquellen datieren

vom November 1596.2 War
anfänglich noch die Rede davon, es

sei unklug vom Landteilen zu
sprechen, so gewann dieser Plan

innert weniger Monate breite
Zustimmung. Die Geschichte der

appenzellischen Landteilung darf
über das konkrete Beispiel
Interesse beanspruchen, zeigt sie

doch musterhaft auf, dass selbst

tiefgreifende Konflikte keineswegs

automatisch in Kriegshandlungen

ausmünden müssen. In
vorbildlicher Art und Weise wurde

durch Mithilfe der Streitparteien

und durch Beizug
schiedsgerichtlicher Autoritäten ein
friedlicher Weg der Konfliktbewältigung

gefunden. Andere auf
religiös-konfessionellen
Dissonanzen beruhende Konflikte
jener Tage endeten meist in
zerstörerischen und menschenverachtenden

Kriegen. Mit der Landteilung

konnte in wesentlichen Fra-

ï
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gen eine langfristig befriedigende
Lösung gefunden werden, welche
die weitere Entwicklung der beiden

Halbkantone nicht belastete.
Statt sich in Kampfhandlungen
aufzureiben und sich der Gefahr
einer Eskalation und Ausweitung
der Kriegswirren auszusetzen,
wurden die Energien auf sinnvollere

Aufgaben gelenkt.

Der Landteilungsbrief

Die Landteilungsurkunde war
nicht das Ergebnis eines

eidgenössischen Diktats. Ihr Inhalt
gibt im wesentlichen die zuvor in
demokratischen Entscheiden auf
Landes- und Kirchhöre-Ebene
gefällten Grundsatzbeschlüsse
wieder. Ausgehandelt und besiegelt

haben ihn sechs von der
Tagsatzung bestellte hohe
Standesvertreter von Zürich, Luzern,
Schwyz, Nidwalden, Glarus und
Schaffhausen.

Die insgesamt 17 Artikel der
zweifach ausgefertigten
Pergamenturkunde lassen sich in vier
Gruppen gliedern: Landes- und
Güterteilung, neue Kantone und
Eidgenossenschaft, Bündnisregelungen

sowie konfessionelle

Bestimmungen.
Die Mehrzahl der

Bestimmungen regeln Grundsätze und
Modalitäten der Trennung. Artikel

1 fasst das Wichtigste zusammen.

Er bestimmt, die äussern
Rhoden sollten wie die inneren
Rhoden eine eigene Obrigkeit
aufrichten mit Rat, Gericht und
Recht, Stock und Galgen.
Zugleich wird eine bis heute im
Bundesverfassungsrecht nach-

*
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Der Landteilungsbrief vom 8. September 1597. Das ausserrhodische Exemplar
mit den Siegeln der sechs eidgenössischen Vermittler.

wirkende Bestimmung
aufgenommen: Beide Kantone sollten
zusammen nur ein Ort und
Glied der Eidgenossenschaft
darstellen. Aufgrund dieses Artikels
kam dem Stand Appenzell in der

Tagsatzung fortan nur eine Stimme

zu - und noch heute wird bei

Volksabstimmungen zu Verfas-

sungs- und Staatsvertragsfragen
das ausserrhodische bzw. inner-
rhodische Ergebnis bloss als halbe

Standesstimme gewichtet. In
weiteren vier Abschnitten wird
die staatsrechtliche Stellung der
Halbkantone und ihr Verhältnis
zur Eidgenossenschaft genauer
umschrieben.

Artikel 2-5 und 8-9 regeln
Fragen der Güterteilung und
Grenzziehung.

Mit Ausnahme der Gebiete

von Oberegg-Reute und Stech-

lenegg-Hundwil, wo die Konfession

der Liegenschaftenbesitzer
die jeweilige Staatszugehörigkeit
definierte, wurden die Rhods-
marchen als neue Kantonsgrenzen

festgelegt. Das eine ganze
Reihe von Gebäulichkeiten
umfassende Landesgut wurde den
innern Rhoden zugeteilt, wobei
diese zu einer Ausgleichszahlung
an Ausserrhoden verpflichtet
wurden. Dass die alten Fahnen
heute im Museum Appenzell zu
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bestaunen sind, und dass eben-
dort das gemeinsame Landesarchiv

verwahrt wird, sind
Nachwirkungen der Landteilungsakte.

Je zwei Artikel nehmen direkt
auf die Konfessions- und
Bündnisproblematik Bezug. In
der Vergangenheit geäusserte
Schmähworte sollten vergessen
und inskünftig alle Anfeindungen

verboten sein. Als Entgegenkommen

an Ausserrhoden wurde

die unbewilligte Anwerbung
von spanischen Söldern untersagt.

Umgekehrt wurde der
Kirchhöre Appenzell das Eigentum

der Stosskapelle und die
freie Wallfahrt dahin zugesichert.

Im letzten Artikel wird
festgehalten, die Trennung solle nur so

lange dauern, wie es beiden Teilen

gefalle. Damit wurde die

Möglichkeit offengelassen, sich

jederzeit frei wieder zu vereinigen.

Hintergründe der Trennung

Ohne Glaubensspaltung wäre es

1597 nicht zur Landteilung
gekommen. Massgeblich für die
territoriale Ausscheidung war
denn auch die konfessionelle
Zugehörigkeit von ganzen Kirchhören

oder einzelnen
Liegenschaftsbesitzern. In Umkehrung
zum im Deutschen Reich
üblichen Grundsatz «cuius regio,
eius religio» bestimmte hierzulande

die Konfession die künftige

Staatszugehörigkeit. Den
Ausschlag für die Landteilung gaben
indessen nicht in erster Linie

kirchlich-religiöse Motive. Die
konfessionelle Uneinigkeit allein
hätte nicht unbedingt eine

Staatsteilung zur Folge haben
müssen.

Der Streit um die militärpoli-
tisch-bündnismässige Ausrichtung

des Landes bildete den

Hauptanlass zur Landteilung;
der Landteilungsbrief selbst

spricht in der Einleitung von «al-

lerley Spann, Zwytracht, Misshell

von der Pündtnuss
mit der künigklichen Maiestät zu
Hispanien». Wie die andern
eidgenössischen Orte war das Land
Appenzell seit Jahrzehnten eng
mit dem französischen Königshaus

verbunden gewesen.
Massgeblich verantwortlich für die

Hinwendung der innern Rhoden
zu Spanien war das mehrjährige
Ausbleiben der für den
Staatshaushalt wichtigen französischen

Bündnisgelder und
Pensionen.

Wie so oft in der Politik spielte
also auch hier das liebe Geld

eine massgebliche Rolle. Der
Anschluss an Spanien-Mailand sollte

den appenzellischen Staats-

Landteilung warum?
Antworten der

Geschichtsforschung
1897: Eine Frage des Glaubens! -

Konfessionelle Elemente

1964: Eine Frage der Politik! -
Bündnispolitische Faktoren

1996: Eine Frage des Geldes! -
Finanzpolitische Hintergründe

haushält aus der Krise führen.
Die reformierten Rhoden hingegen

waren nicht so stark auf die
Bündnis- und Pensionengelder
angewiesen, verfügten doch die
einzelnen Kirchhören über
erhebliche Kapitalien. Es ist auch
denkbar, dass die reformierten
Magistraten nicht genau im Bilde

waren und darum aus
Unwissenheit über die wahre Situation
der Kantonsfinanzen keinen
Bedarf zur Änderung der Bündnispolitik

erkennen konnten.
Jedenfalls ist es erstaunlich, wie
sehr die innerrhodischen
Standesvertreter finanzielle Gesichtspunkte

in den Vordergrund stellten.

Unter dem Hinweis auf die
leeren Staatskassen und französische

Zahlungsrückstände
sowie mit dem Argument, «vielen

armen Leuten im Lande könnte
man mit dem Spanischen Geld
trostlich beyspringen», versuchten

die Innerrhoder, ihre
Haltung zu rechtfertigen.
Demgegenüber verwarfen die Gemeinden

der äussern Rhoden einhellig

eine Zusammenarbeit mit
Spanien: «Glück seye über Geld,
und in dem Geld, so man in
Kriegen erworben weder Heil
noch Segen».3

Eine Analyse der Ressourcen
lässt darauf schliessen, dass die
innern Rhoden weit mehr auf
den Solddienst angewiesen war
als die äussern Rhoden. Generell

war die Finanzsituation der mit
der Armenversorgung und vielen

andern öffentlichen Aufgaben

belasteten Kirchhöre
Appenzell prekärer als die Lage der
wirtschaftlich enger in das sankt -
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gallische Leinwandgewerbe
eingebundenen äusseren Rhoden,
wo zudem die öffentlichen
Aufgaben aufmehrere Träger verteilt
waren.

Zu guter Letzt kann die
Landteilung auch als Ergebnis
föderalistischer Reflexe gedeutet werden.

Die seit langem eigenständig

handelnden äussern Rhoden
wehrten sich damit gegen die seit
dem 16. Jahrhundert verstärkte
Entscheidungskonzentration
zugunsten gesamtstaatlicher
Entscheidungsträger. Hinzu kam
eine schleichende Gewichtsverlagerung

von der durch die
ausserrhodische Bevölkerungsmehrheit

dominierten Landsgemeinde

hin zum von innerrho-
dischen Magistraten kontrollier¬

ten Rätenregiment.'1 Wohl nicht
zu unrecht befürchteten sie, in
Kürze weitere Kompetenzen an
das Landesregiment zu verlieren
und an Eigenständigkeit einzu-
büssen. So gesehen kann die
Landteilung als Reaktion auf die

vorangegangene innerstaatliche
Entwicklung gedeutet werden.

Im neugeschaffenen Kanton
Appenzell A.Rh, genossen die
Gemeinden denn auch ausserordentlich

grosse Autonomie.
Zwar wurde bereits 1597 Trogen
als Hauptort erkoren, doch
zugleich wurde Hundwil ebenfalls
als Landsgemeindeort bestimmt.
Der Grosse Rat tagte bei gerichtlichen

Entscheidungen über
Leben und Tod stets in Trogen,
doch im übrigen trat er auch re¬

gelmässig in Herisau und Hundwil

zusammen.

Das Ende
des gemeinsamen Landes

Für Appenzell bedeutete die

Landteilung das Ende eines

Wegstücks gemeinsamer
Geschichte. Vom 14. zum 15.

Jahrhundert hatte der Widerstand

gegen klösterliche Oberherrschaft

die bäuerliche Bevölkerung

am Alpstein zusammengeführt
und die Ausweitung des

Landes Appenzell von der engeren

Talschaft auf alle im
Aufstand gegen den Abt verbündeten

Ämter gebracht. Zu Ende des

16. Jahrhunderts zerfiel das seit

der Reformation in unterschied-
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liehe Konfessionsgruppen
geteilte Land in zwei eidgenössische

Halbstände.5 Was der
Landteilungsbrief trennte, war indessen

nicht ein geschlossenes
Staatsgebilde in modernem Sinne.

In Analogie zur schweizerischen

Eidgenossenschaft muss
das aus den Befreiungskriegen
hervorgegangene gemeinsame
Land als Bund weitgehend
autonomer Körperschaften verstanden

werden. Das Land Appenzell

seinerseits bestand aus
«Ländlin», die seit dem 14.
Jahrhundert als teilautonome
Gemeinden über eigene Siegel
verfügten und von lokalen Amtleu¬

ten geführt wurden.
Landsgemeinde, Landesbeamte und
Räte hatten keine vollumfängliche

Gewalt. Seit der Reformationszeit

waren die «äusseren
Rhoden» als politisch handelnde
Gemeinschaft aufgetreten, und
sie hielten wiederholt separate
Landsgemeinden ab.6 Mit dem

sogenannten äusseren Rathaus
oder «Gaishaus» in Appenzell
verfügten sie sogar über eine

eigene Versammlungsstätte.7
Aus historischer Sicht gesehen

bedeutete die Landteilung kein
Zerhacken eines einheitlichen
Organismus, sondern gleichsam
das notwendige Auseinanderge¬

hen eines gemeinsam erwachsen

gewordenen Zwillingspaars.
Fortan beschritten die beiden
Halbkantone politisch und
wirtschaftlich eigene Wege.

Die Halbkantone - Von
Gegnerschaft zur Kooperation

Die Geschichte der beiden
Halbkantone war lange Zeit geprägt
von konfessioneller Gegnerschaft

und entgegengesetzter
bündnispolitischer Ausrichtung.
Und dennoch blieb eine Art
«special relationship» bestehen,
das Bewusstsein einer gemeinsamen

Vorgeschichte und das Fest-
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halten an altverwurzelten politischen

Einrichtungen. In Fragen
des Kalenders ging man getrennte

Wege, für beide Landsgemeinden

aber blieb der letzte April-
Sonntag der ordentliche
Tagungstermin. Als eidgenössisches

Unikum hatte eine bis ins
19. Jahrhundert gültige Regelung
im Bürgerrecht Bestand. Demnach

wurden die Landleute bei
einem Konfessionswechsel nicht
heimatlos, sondern erhielten
jeweils automatisch das Bürgerrecht

des andern Halbkantons.
Zu den Profiteuren dieser Tradition

zählte beispielsweise der um
1760 in Wettingen zum Katholizismus

übergetretene Baumeister

Johannes Grubenmann aus
Teufen.8

Zudem blieben Kontakte und
Informationsaustausch auf
Regierungsebene unumgänglich.
Zeugnis davon geben beispielsweise

die rund 700 zwischen
1598 und 1798 an Ausserrhoden
gerichteten innerrhodischen
Standesschreiben.9 Zusammenarbeit

wurde kaum je aus

grundsätzlichen Überlegungen
gesucht, sondern meist von Fall

zu Fall organisiert. Nicht nur im
Verhältnis zur Fürstabtei und
Stadt St.Gallen kam es aufgrund
gemeinsamer Interessen wiederholt

zur Formulierung
übereinstimmender Positionen. Auch
Grenz- und Verkehrsfragen
erforderten Absprachen und
Aufgabenteilung. Seit 1602 fanden
in unregelmässigen Abständen

appenzellische Konferenzen
statt.10 Als Beispiel dafür sei das

Gipfelgespräch des Jahres 1693

erwähnt: Wie so oft waren äussere

Zwänge der Anlass für eine
Zusammenkunft. Diesmal sah

man sich vor dem Hintergrund
einer grossen Wirtschaftskrise
und Lebensmittelnot zur Kooperation

gezwungen. Hauptanliegen

war die Sicherstellung der
für beide Teile lebenswichtigen
schwäbischen Getreidezufuhr.
Im Vorfeld eines Zusammentreffens

der Ostschweizer Territorien

in Rheineck wurde eine
Besprechung beider Landammän-
ner organisiert, an der auch einige

andere «das gemeine Vaterland

berührende Geschäfte»

erörtet werden sollten. Damals
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wie heute lief die Regierungsbegegnung

ohne grosse administrative

Vorbereitung oder formelle
Traktandenliste ab. Das
Gespräch der Landammänner fand
am 18. Mai 1693 statt -
Treffpunkt war Gais. Lange gedauert
hat es wohl nicht, denn das P.S.

zur Einladung lautete kurz und
bündig: «es kann alles in einer
Stund' verricht, also auch die
Kosten erspart werden»."

Zwischen 1602 und 1848 wurden

Dutzende von Fragen in
beiderseitigem Einvernehmen
durch förmliche Verträge oder
Konferenzbeschlüsse geregelt.
Als erste öffentliche Aufgabe
wurde die für Mensch und Vieh
gleichermassen lebenswichtige
Salzversorgung gemeinschaftlich

geregelt. Von 1821 bis 1841
bestand unter ausserrhodischer
Federführung eine Salzverwaltung

beider Rhoden.121878 wurde

zecks Vollzug der eidgenössischen

Forstgesetzgebung ein
gemeinsamer Oberförster
bestellt.13 In jüngerer Zeit wurde
diese Tradition durch die Schaffung

eines gemeinsamen
Zivilschutzzentrums, Arbeitsinspek-
torates und Kantonstierarztbüros

wiederaufgenommen. Als

Ergänzung zur langjährigen
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

ist neuerdings Kooperation

im Schulbereich angesagt,
über zwischenstaatliche Abkommen

oder Konkordate sind die
beiden Halbkantone inzwischen
dutzendfach verbunden.

Da gab doch letzthin ein
deutscher Tourist dem Autor zu
bedenken, wie es im Zuge der
Integration Europas noch zu
verantworten sei, derart kleine
Staatsgebilde fortbestehen zu lassen.

Welchen Grund sollte es indessen

geben, Aufgaben die im
überschaubaren Rahmen
kostengünstig gelöst werden können,

einer grösseren Einheit zu
übertragen? Wünschbar und
notwendig ist derzeit nicht eine

Wiedervereinigung, sondern
Zusammenarbeit, wo sie Sinn
macht, - und dies nicht bloss im
appenzellischen Rahmen oder
auf interkantonaler Ebene,
sondern darüber hinaus im
Bodenseeraum als unserer weiträumigen

Heimatregion.
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